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Mitteilung 

 

 

 

Anträge um Zuweisung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Integration für den Stellenplan 

2018/2019 - Datenerhebung für die Simulation der Daten im Vergleich zu den Oberschulen des 

funktionalen Plansolls der Integrationslehrpersonen für die Zukunft 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 

sehr geehrter Herr Direktor, 

 

bitte schicken Sie uns die Anträge um Zuweisung von Mitarbeiterstunden für das Schuljahr 2018/2019 
zu. 
Es genügt eine Liste der Schüler und Schülerinnen, für die Sie um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
ansuchen. Verwenden Sie dafür die neu überarbeitete Diagnosendatei. 
Sie ist im öffentlichen Ordnern zu finden: 

o Alle Öffentlichen Ordner 
o 000000 - SCHULE – SCUOLA 

o 050000 - Bildungsdirektion 
o 053000 - Referat Inklusion 

 
Letzter Termin für die Übermittlung der Anträge ist der 
 

Freitag, 16. März 2018. 
 

Mit dem Übermitteln der Datei bestätigt die Schulführungskraft die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Daten. 

 

Für die Simulation der Daten im Vergleich zu den Oberschulen benötigen wir die vollständige 

Diagnosendatei mit allen Schülerinnen und Schülern. Die Daten sind hilfreich um in Zukunft das funktionale 

Plansoll der Integrationslehrpersonen berechnen zu können. 

 
Der letzte Termin für die Übermittlung der gesamten Diagnosendatei ist dieses Jahr der 
 

Freitag, 29. Juni 2018 
 

und wird in Zukunft, wie in allen anderen Schulstufen, zeitgleich mit den Anträgen für Mitarbeiterstunden 
erfolgen,  
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Überprüfung der digitalen Übermittlung der Unterlagen zu einzelnen Schülern und Schülerinnen: 

 

Für unsere Arbeit brauchen wir unbedingt die aktuelle Version 

 aller Funktionsdiagnosen (FD) laut Gesetz 104/1992 

 aller klinischen Befunde (kB) mit Maßnahmen laut Gesetz 104/1992 im schulischen Kontext 

 alle Funktionellen Entwicklungsprofile (FEP) 

Es ist unerlässlich, dass Sie uns laufend die aktuellen Dokumente übermitteln. Spätestens bei der 

Bearbeitung der Anträge um Zuweisung der Ressourcen müssen diese bei uns aufliegen. Diese 

Übermittlung fällt nicht in die neuen Bestimmungen der digitalen öffentlichen Verwaltung. Es ist nicht 

notwendig, die Dokumente digital zu unterzeichnen; Sie können sie in gewohnter Form von der PEC-

Adresse Ihrer Schule an die neue PEC-Adresse des Referats Inklusion übermitteln:  

 

inklusion@pec.prov.bz.it 
 

Um das digitale Archiv gut verwalten zu können, bitten wir die amerikanische Schreibweise des Datums zu 

verwenden: JJJJ-MM-TT und die Dokumente folgendermaßen zu bezeichnen: 

 

 345281-FD-2016-05-30-SSPAuer 
 

Schülercode         Datum der Diagnose   Schuldirektion 
 
               FD, FEP oder kB104 

 

Bei allen Diagnosen, die nur ein Jahr gültig sind (schwere Beeinträchtigung im sozialen Verhalten, 

pharmakaresistente Epilepsie), benötigen wir ein neues Dokument, wenn das derzeit gültige vor dem 

31.08.2017 ausgestellt wurde. 

 

Bitte übermitteln Sie uns keine klinischen Befunde mit Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz Nr. 

170/2010. 

 

Umwandlung von Stunden für Lehrpersonen in Stunden für Mitarbeiter/innen: 

 

Sollten Sie beabsichtigen, Lehrer/innenstunden in Mitarbeiter/innenstunden umzuwandeln, bitten wir Sie, 

uns das rechtzeitig zu melden. Neu ist, dass ganzjährige Umwandlungen spätestens eine Woche nach 

der Bekanntgabe der zugewiesenen Mitarbeiterstunden im Juni zu beantragen sind, denn wir müssen 

diese innerhalb 30. Juni in den Stellenplan einbauen. 

 

Einarbeitung der Rückmeldung in die „Diagnosendatei“ 

 

Am 12. Februar haben Sie die Rückmeldung zu Ihrer „Diagnosendatei“ bezüglich der Zuordnung der 

Diagnosen erhalten. Bitte arbeiten Sie etwaige Veränderungen verlässlich in Ihre aktuelle Diagnosendatei ein, 

damit wir in Zukunft an einem guten Datensatz weiterarbeiten können. Sie ersparen uns damit unnütze, 

doppelte Arbeit. 

 

Danke für die Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Der Inspektor 

 

Franz Lemayr 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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